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1. Bekanntmachung über die 1.
Änderung des Bebauungsplanes
„Nord“ in der Gemeinde Marktof-
fingen im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13 a Baugesetzbuch
(BauGB)

Hier: Öffentliche Auslegung nach
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Gemeinderat Marktoffingen
hat in seiner Sitzung am 15. Juni
2020 die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Nord“ gemäß § 2 Abs.
1 Baugesetzbuch (BauGB) im be-
schleunigten Verfahren nach § 13 a
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetz-
buch (BauGB) sowie ohne Erstel-
lung eines Umweltberichtes gemäß
Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2 a Bau-
gesetzbuch (BauGB) beschlossen.

Die 1. Änderung des Bebauungs-
planes „Nord“ ist notwendig, da die
Gemeinde im Plangebiet die Anzahl
der Wohneinheiten pro Baugrund-
stück auf maximal 5 festlegen will.

Das Bebauungsplanungsgebiet
wird im Wesentlichen wie folgt um-
grenzt

- im Norden: durch die Fl.Nr.
601/7 (Grünfläche), Fl.Nr. 601/1,
Fl.Nr. 601/2, Fl.Nr. 601/3, Fl.Nr.
601/4, Fl.Nr. 601/6, Fl.Nr. 602/7,
Fl.Nr. 605/17, Fl.Nr. 605/18 (je-

weils Wohnen), Fl.Nr. 1683/3 TF
(Franz-Horch-Straße), jeweils Ge-
markung Marktoffingen

- im Osten: durch die Fl.Nr.
1674/26, Fl.Nr. 1674/2, Fl.Nr.
1674/3, Fl.Nr. 1674/4, Fl.Nr.
1674/5, Fl.Nr. 1436/4 (jeweils
Wohnen), Fl.Nr. 1436/3 (Grünflä-
che), Fl.Nr. 1683/4 TF (Walter-
Stelzle-Straße), Fl.Nr. 1683/2 TF
(Bahnhofstraße), jeweils Gemar-
kung Marktoffingen

- im Süden: durch die Fl.Nr.
1439 (Wohnen), Fl.Nr. 1438 (Grün-
fläche), Fl.Nr. 1679 (Grünfläche),
Fl.Nr. 1681/1 (Wirtschaftsfläche)
Fl.Nr. 1681/2, Fl.Nr. 1682/1, Fl.Nr
1437/1, Fl.Nr. 1437/2, Fl.Nr.
1437/3, Fl.Nr. 47/4 (jeweils Woh-
nen), Fl.Nr. 1685 (Wohnen), Fl.Nr.
1684 (Wirtschaftsfläche), Fl.Nr.
1683/1 (Wirtschaftsfläche), jeweils
Gemarkung Marktoffingen

- im Westen: durch die Fl.Nr.
1689/2 (Raiffeisenstraße), Fl.Nr.
1683/1 (Wirtschaftsfläche), Fl.Nr.
1687/1, Fl.Nr. 1685/2, (jeweils
Wohnen), Fl.Nr. 1683/2 TF (Bahn-
hofstraße), jeweils Gemarkung
Marktoffingen

Das Bebauungsplangebiet bein-
haltet die Grundstücke Fl.Nr. 1677,
Fl.Nr. 1677/1, Fl.Nr. 1677/2,
Fl.Nr. 1677/3, Fl.Nr. 1678/6, (je-
weils Wohnen), Fl.Nr. 1683/3 (TF,
Franz-Horch-Straße), Fl.Nr.
1680/6, Fl.Nr. 1680/5, Fl.Nr.
1680/4, Fl.Nr. 1689/7, Fl.Nr.
1689/9, Fl.Nr. 1689/1, (jeweils
Wohnen), Fl.Nr. 1689/13 (Alban-
Haas-Straße), Fl.Nr. 1689/12,
Fl.Nr. 1689/15, Fl.Nr. 1689/11,
Fl.Nr. 1689/14, Fl.Nr. 1689/10,
Fl.Nr. 1682/3, Fl.Nr. 1680/2, (je-
weils Wohnen), Fl.Nr. 1680/3,
Fl.Nr. 1679/2 (jeweils Grünfläche),
Fl.Nr. 1680, Fl.Nr. 1680/1, Fl.Nr.
1682/2, (jeweils Wohnen), Fl.Nr.
1682, Fl.Nr. 1689/3, Fl.Nr.

1689/17, (jeweils Grünfläche),
Fl.Nr. 1689/16, Fl.Nr. 1689/4, (je-
weils Wohnen), Fl.Nr. 1683/4 TF
(Walter-Stelzle-Straße), Fl.Nr.
1689/2 TF (Raiffeisenstraße),
Fl.Nr. 1683/2 TF (Bahnhofstraße),
jeweils Gemarkung Marktoffingen

siehe Grafik

Mit der Ausarbeitung der Unter-
lagen zur Bebauungsplanänderung
ist das Planungsbüro Godts, Römer-
straße 6, 73467 Kirchheim am Ries
beauftragt worden.

Der Entwurf der 1. Änderung des
Bebauungsplanes „Nord“ ein-
schließlich der Begründung in der
Fassung vom 27.07.2020 kann in
der Zeit vom 28.09.2020 bis
28.10.2020 im Rathaus der Gemein-
de Marktoffingen, Hauptstraße 26,
86748 Marktoffingen (Amtszimmer
des 1. Bürgermeisters, während der
üblichen Amtsstunden (Montag:
15.00 h - 17.00 h, Dienstag: 09.00 h
- 11.30 h, Donnerstag: 17.00 h -
19.00 h) und in der Verwaltungsge-
meinschaft Wallerstein, Weinstraße
19, 86757 Wallerstein (Zimmer Nr.
7) während der allgemeinen Dienst-
stunden (Mo - Mi: 8.00 h - 12.00 h
und 14.00 h - 16.15 h, Do: 8.00 h -
12.00 h und 14.00 h - 18.00 h; Fr:
8.00 h - 12.00 h) eingesehen wer-
den.

Außerdem sind die Unterlagen im
Internet unter www.vg-waller-
stein.de während des Auslegungs-
zeitraumes einzusehen.

Hierbei besteht die Möglichkeit
zur Äußerung und Erörterung.
Wünsche, Anregungen und Beden-
ken können schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden. Auf
Wunsch wird die Planung erläutert.
Es wird darauf hingewiesen, dass
Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist abgegeben werden und
nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Bebauungsplanände-
rung unberücksichtigt bleiben kön-
nen. Ein Antrag nach § 47 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) ist
unzulässig, soweit mit ihm Einwen-
dungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen
der Auslegung nicht oder verspätet
geltend gemacht wurden, aber hät-
ten geltend gemacht werden kön-
nen.

Verwaltungsgemeinschaft Wal-
lerstein, den 16.09.2020

für die Gemeinde Marktoffingen

gez. Ellinger
Verwaltungsrat

2. Satzung der Gemeinde
Marktoffingen über die Begrün-
dung eines besonderen Vorkaufs-
rechts (Vorkaufssatzung) vom
07.09.2020

Aufgrund des § 25 Absatz 1 Satz 1
Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
erlässt die Gemeinde Marktoffingen
folgende Satzung:

§ 1 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich dieser Sat-

zung umfasst folgende Grundstü-
cke:

1. in der Gemarkung Marktoffin-
gen; Flurstück Nr. 197

2. in der Gemarkung Minderof-
fingen; Flurstück Nr. 21

§ 2 Besonderes Vorkaufsrecht
Im Geltungsbereich dieser Sat-

zung steht der Gemeinde Marktof-
fingen ein Vorkaufsrecht an Grund-
stücken nach § 25 Absatz 1 Satz 1
Nr. 2 BauGB zu.

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt mit ihrer Be-

kanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom

03.02.2020 außer Kraft.
Marktoffingen, den 07.09.2020

Bauer Helmut
Erster Bürgermeister

3. Inkrafttreten des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes
„Photovoltaik Freiflächenanlage
Birkhausen Südwest“

Hier: Öffentliche Bekanntma-
chung des Satzungsbeschlusses nach

§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch
(BauGB)

Der Marktgemeinderat Waller-
stein hat in seiner Sitzung am
11.08.2020 den vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes „Photovoltaik
Freiflächenanlage Birkhausen Süd-
west“ als Satzung beschlossen.

Jedermann kann den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan mit Sat-
zung, Begründung, Umweltbericht
sowie die zusammenfassende Erklä-
rung in der Verwaltungsgemein-
schaft Wallerstein, Weinstraße 19,
86757 Wallerstein (Zimmer Nr. 7)
während der allgemeinen Dienst-
stunden (Mo - Mi: 8.00 h - 12.00 h
und 14.00 h - 16.15 h, Do: 8.00 h -
12.00 h und 14.00 h - 18.00 h, Fr:
8.00 h - 12.00 h) einsehen und über
dessen Inhalt Auskunft verlangen.

Außerdem sind die Planunterla-
gen im Internet unter www.vg-wal-
lerstein.de einzusehen.

Mit der öffentlichen Bekanntma-
chung tritt der Bebauungsplan ge-
mäß § 10 Abs. 3 S. 4 BauGB in Kraft.

Auf die Voraussetzungen für die
Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie die Rechtsfolgen des §
215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen. Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr.
1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung der
Satzung schriftlich gegenüber der
Gemeinde geltend gemacht worden
sind; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen
soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vor-
schriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen.
Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42
BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von
3 Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruchs herbeigeführt wird.

Verwaltungsgemeinschaft Wal-
lerstein

für die Marktgemeinde Waller-
stein

Wallerstein, den 11.09.2020
gez. Ellinger

Verwaltungsrat

4. Genehmigung der 4. Ände-
rung des Flächennutzungsplans
der Marktgemeinde Wallerstein
nach § 6 Abs. 1 BauGB für den Be-
reich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans „Photovoltaik-
Freiflächenanlage Birkhausen
Südwest“

Hier: Öffentliche Bekanntma-
chung der Genehmigung nach § 6
Abs. 1 BauGB

Das Landratsamt Donau-Ries hat
mit Bescheid vom 27.08.2020 Nr.
FB 40-1555 die o.g. 4. Änderung
des Flächennutzungsplanes gemäß §
6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Mit die-
ser Bekanntmachung wird die Än-

derung des Flächennutzungsplanes
gemäß § 6 Abs.1 BauGB wirksam.

Jedermann kann die 4. Flächen-
nutzungsplanänderung mit Begrün-
dung, Umweltbericht und der zu-
sammenfassenden Erklärung bei der
Verwaltungsgemeinschaft Waller-
stein, Weinstraße 19, 86757 Waller-
stein, Zimmer Nr. 7 während der
allgemeinen Dienststunden (Mo -
Mi: 8.00 h - 12.00 h und 14.00 h -
16.15 h, Do: 8.00 h - 12.00 h und
14.00 h - 18.00 h, Fr: 8.00 h - 12.00
h) einsehen und über dessen Inhalt
Auskunft verlangen.

Außerdem sind die Planunterla-
gen im Internet unter www.vg-wal-
lerstein.de einzusehen.

Auf die Voraussetzungen für die
Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie die Rechtsfolgen des §
215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen.

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1

Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung
des § 214 Abs.2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs

wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung der
Flächennutzungsplanänderung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
geltend gemacht worden sind; der
Sachverhalt, der die Verletzung
oder den Mangel begründen soll, ist
darzulegen.

Außerdem wird auf die Vor-
schriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen.
Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42
BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.

Verwaltungsgemeinschaft Wal-
lerstein, den 11.09.2020

für die Marktgemeinde Waller-
stein

gez. Ellinger
Verwaltungsrat
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